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Rechtsanwaltsgesellschaft mbH und im Fachbereich IP/IT tätig. Im Rahmen seiner täglichen 
Arbeit berät er Unter nehmen aller Größen zu sämtlichen Fragen des IT-Rechts, des eCommerce 
sowie des Marken- und Wettbewerbsrecht. Daneben berät er umfassend zu Forschungs- und 
Entwicklungskooperationen. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit liegt dabei auch in der Beratung 
von Startups und dabei insbesondere zum Schutz des geistigen Eigentums. 

Orcun Sanli ist Rechtsanwalt und Externer Datenschutzbeauftragter bei der KINAST Rechts-
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Vorwort

Mit einer innovativen Idee ist es nicht getan. Die Gründung des eigenen Unternehmens durch-
läuft mehrere Phasen und begegnet vielen unterschiedlichen Hindernissen, vor allem finanzi-
eller und rechtlicher Natur. Neben dem Aufbau des richtigen Netzwerks ist insbesondere auch 
ein Überblick über die ersten Rechtsfragen im Dschungel der Gründung des eigenen Unterneh-
mens essentiell für dessen Erfolg. So kommen doch rasch etwa die Fragen auf, welche Rechts-
form passt zum künftigen Unternehmen, wie soll die eigene Erfindung geschützt werden oder 
was muss beachtet werden, wenn die eigene Leistung im Zuge der Unternehmenswebsite 
präsentiert bzw. beworben werden soll. 

Die frühzeitige Auseinandersetzung mit solchen Fragestellungen kann in den meisten Fällen 
unliebsame und demotivierende Rückschritte vermeiden. Dies gilt erst recht vor dem Hinter-
grund, dass eine gewisse Unsicherheit bei den Gründern im Umgang mit den wesentlichen 
juristischen Stolpersteinen festzustellen ist. Nicht zuletzt liegt dies in der Vielzahl von Rechts-
vorschriften aus den unterschiedlichsten Gesetzen, die beachtet werden müssen. Überdies 
handelt es sich bei den zur Anwendung kommenden Rechtsgebieten um solche, die einer sich 
ständig entwickelten Rechtsprechung unterliegen, mithin besonders dynamisch sind. 

Dieses Werk soll daher insbesondere den Gründern dienen, um in der Komplexität der 
Rechtsvorschriften den Blick für das Wesentliche zu wahren und um sie bereits im Vorfeld 
mit juristischen Hürden bekannt zu machen. Auf diese Weise sollen die Gründer in die Lage 
versetzt werden solche Hürden im Ernstfall effizienter zu meistern.

Wir bedanken uns zu alledem bei unseren Familien für die Unterstützung und für die Geduld, 
die sie für dieses Praxishandbuch aufgebracht haben. Ihnen ist dieses Werk gewidmet. 

Im September 2018  Sebastian Laoutoumai/Orcun Sanli
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1 1 .  Einführung

1. Einführung

Die Gründung des eigenen Startups bedeutet für viele Gründer eines, nämlich Freiheit. Man 
kann frei von unternehmensinternen Zwängen entscheiden, in welche Richtung man mit 
seinem eigenen Unternehmen steuern möchte. Selten wie nie wurden junge Gründer bei 
ihrem Vorhaben der Gründung ihres eigenen Startups unterstützt. Staatlich geförderte Ini-
tiativen schaffen ein nie da gewesenes Umfeld, um das Projekt „eigenes Unternehmen“ zu 
versuchen. So hat beispielsweise das Land Nordrhein-Westfalen im Rahmen seiner Initiative 
#Digitale Wirtschaft NRW ein landesweites Programm zur Förderung von Startups im digita-
len Umfeld gestartet. Hieraus entstanden an sechs Standorten im Land sog. Digital Hubs, die 
als Knoten punkte und erste Anlaufstellen für Startups und junge Gründer dienen. Ziel ist es, 
die Zusammenarbeit zwischen Startups, Industrie und Mittelstand zu fördern und den Star-
tups den Zugang zu dem Know-how von etablierten Unternehmen zu verschaffen. Ein gutes, 
engmaschiges Netzwerk ist für jeden Gründer – egal aus welcher Branche er stammt – über-
lebenswichtig. 

Zahlreiche vergleichbare Programme werden von den Ländern und vom Bund gefördert, da 
man erkannt hat, dass die Wertschöpfung des gesamten Landes bereits in der kleinsten wirt-
schaftlichsten Keimzellen beginnt. Nicht selten stammen erfolgreiche technologische Inno-
vationen von jungen Hochschulabsolventen, die ihre Ideen nicht in festen Strukturen eines 
Unternehmens umsetzen können oder wollen. Um diese Innovationen nicht zu verlieren, hat 
man erkannt, dass man diesen Gründern ein Umfeld bieten muss, das es ihnen ermöglicht, 
ihre Ideen umzusetzen. Diese Angebote werden immer besser angenommen, mit der Folge, 
dass sich in Deutschland eine stetig wachsende Startup Szene entwickelt hat. 

Nachfolgend soll den Startups ein Überblick über die ersten Rechtsfragen vermittelt werden, 
die einem Unternehmen auf dem Weg zur erfolgreichen Gründung begegnen werden. Dabei 
sind die möglichen Fragen, die auf ein junges Unternehmen zukommen können so vielfältig, 
dass diese nicht alle in diesem Werk behandelt werden können. Hier empfiehlt es sich, die 
zahlreichen Anlaufstellen zum Beispiel der örtlichen Industrie- und Handelskammern aufzu-
suchen.

Um den Einstieg in die einzelnen Fragestellungen zu erleichtern, wird den einzelnen Kapi-
teln ein kurzer Sachverhalt vorangestellt, wie er sich irgendwo in Deutschland tatsächlich 
ereignen könnte. Die in diesem Werk dargestellten Muster dienen als erste praktische Orien-
tierung, bilden aber regelmäßig nur einen Grundfall ab und sollten nicht unkritisch für jeden 
Einzelfall übernommen werden. 

Beispiel:

A und B studieren gemeinsam an der technischen Hochschule im Fachbereich Textilwirt-
schaft und Textiltechnik. In einer feucht fröhlichen Sommernacht kamen die beiden Freunde 
auf dem Rückweg von einer Feier in ein kurzes aber heftiges Sommergewitter. Ihre Kleidung 
war innerhalb weniger Minuten vollständig durchgenässt und es brauchte mehrere Stunden, 
bis ihre T-Shirts wieder halbwegs trocken waren. In diesem Moment kam beiden spontan 
der Gedanke, dass es in bestimmten Situationen vorteilhafter wäre, wenn die eigenen Kla-
motten aus einem Material gefertigt wären, das nicht mehrere Stunden braucht, um ohne



2 2. Die Gründung einer Gesellschaft

Zufuhr von heißer Luft zu trocknen. A und B fingen an verschiedene Materialien zu testen, 
die sie für geeignet hielten, T-Shirts zu entwickeln, die innerhalb weniger Minuten trocknen 
können. Nach monatelangen Recherchen und Tests haben die beiden eine Faser entwickelt, 
die kaum Feuchtigkeit aufnimmt aber zugleich atmungsaktiv ist. Mit Hilfe dieser Faser stell-
ten A und B einen ersten Prototypen für ein T-Shirt her, dass selbst bei stärkstem Regen-
fall nur ganz wenig Feuchtigkeit aufnimmt. Diesen Prototypen stellten die beiden ihrem 
Professor für den Fachbereich Textiltechnik vor, der von der Erfindung der beiden hellauf 
begeistert war und den beiden riet, den Prototypen weiterzuentwickeln und zur Serienreife 
zu bringen. A und B wurden durch dieses positive Feedback ihres Professors bestärkt und 
kamen zu dem Entschluss, sich mit ihrer Idee auf dem Markt zu versuchen und ein eigenes 
kleines Unternehmen zu gründen. A und B fragen sich nun, welche rechtlichen Aspekte sie 
bei ihrem Gründungsvorhaben zu bedenken haben.

2. Die Gründung einer Gesellschaft
2.1 Einleitung

Beispiel:

A und B fragen sich, ob sie mit ihrer Unternehmung einfach loslegen können oder ob sie eine 
Gesellschaft gründen müssen. Wichtig ist es ihnen, zu erfahren, welche Gesellschaftsform 
im Zweifel für das von den beiden Studenten gegründete Unternehmen am sinnvollsten ist.

Besteht das Startup aus mehr als einer Person, stellt sich oft die Frage nach der Gründung 
einer Gesellschaft. Beantwortet das Startup diese Frage mit einem „Ja“, stellt sich die konse-
quente Folgefrage nach der richtigen Gesellschaftsform für das eigene Startup. Die Beantwor-
tung dieser Frage ist aus verschiedenen Gründen wichtig, da nicht nur die Voraussetzungen der 
einzelnen Gesellschaftsformen teilweise unterschiedlich sind. Auch der Kapitalbedarf allein 
für die Gründung und auch das Ansehen der Gesellschaftsform bei möglichen Geschäftspart-
nern und Investoren variieren teilweise erheblich. Aber auch das eigene Geschäftsmodell kann 
sich auf die Auswahlentscheidung auswirken. 

Dabei gibt es in erster Linie zwei Grundkategorien an Gesellschaftsformen. Auf der einen 
Seite gibt es die Personengesellschaften, auf der anderen Seite die Kapitalgesellschaften. 
Als quasi dritte Kategorie gibt es Gesellschaften, die Elemente einer Personengesellschaft und 
Elemente einer Kapitalgesellschaft aufweisen. Wie der Name schon sagt, stehen bei den Perso-
nengesellschaften die jeweiligen Gesellschafter, also die natürlichen Personen im Mittelpunkt. 
Die Gesellschafter einer Personengesellschaft haften den Gläubigern der Gesellschaft persön-
lich und zwar auch mit ihrem gesamten Privatvermögen. Diese persönliche Haftung macht die 
Personengesellschaften gerade für junge Gründer so risikoreich und dies sollte bei der Auswah-
lentscheidung stets berücksichtigt werden. Dagegen stehen bei den Kapitalgesellschaften die 
Gesellschafter gerade nicht im Mittelpunkt. Nicht die persönliche Beziehung untereinander ist 
ausschlaggebend, sondern das eingebrachte Kapital. Auf die Höhe des eingebrachten Kapitals 
haftet dann auch jeder Gesellschafter. Eine weitergehende Haftung mit dem Privatvermögen 
findet bei den Kapitalgesellschaften gerade nicht statt. 
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2.2 Die unterschiedlichen Gesellschaftsformen
Wird das Startup von nur einer Person gegründet, ist die einfachste Gesellschaftsform, die 
der Gründer für sein Startup wählen kann, das Einzelunternehmen. Das Einzelunternehmen 
wird mit der Aufnahme der Geschäftstätigkeit gegründet. Einen konstitutiven Gesellschafts-
vertrag bedarf es daher bei dieser Rechtsform nicht. Erforderlich ist in der Regel lediglich 
eine Gewerbeanmeldung beim zuständigen Gewerbeamt. Allerdings haftet der Gründer beim 
Einzelunternehmen für die Schulden des Unternehmens bei Banken, Geschäftskunden oder 
dem Finanzamt neben seinem betrieblichen Vermögen auch mit seinem gesamten Privatver-
mögen. Der Gründer sollte vor dem Hintergrund dieses Haftungsrisikos über den Abschluss 
einer umfassenden Versicherung nachdenken, um das Haftungsrisiko so weit wie möglich zu 
minimieren. 

Der Einzelunternehmer ist nicht automatisch auch Vollkaufmann im Sinne des Handelsge-
setzbuches. Um diesen Status zu erlangen, ist die Eintragung in das Handelsregister erfor-
derlich. Mit der Eintragung in das Handelsregister erlangt der Einzelunternehmer den Status 
des „eingetragenen Kaufmannes“ und darf in seiner geschäftlichen Kommunikation das Kürzel 
„e.K.“ verwenden, was bei potenziellen Geschäftspartnern ein Mehr an Seriosität signali-
siert. Auch wird der eingetragene Kaufmann durch seine Eintragung in das Handelsregister 
für potentielle Geschäftspartner transparenter, da nun Informationen zum Unternehmen für 
Jedermann öffentlich einsehbar sind. Allerdings ist die Eintragung in das Handelsregister auch 
mit weiteren Pflichten, wie der doppelten Buchführung sowie der Offenlegung des Jahres-
abschlusses, verbunden. 

Wer also unkompliziert alleine gründen möchte, kann dies grundsätzlich als Einzelunter-
nehmen machen, sollte sich allerdings über das Haftungsrisiko im Klaren sein. Einen Schritt 
weiter kann man dadurch gehen, dass man sich als eingetragener Kaufmann in das Handels-
register eintragen lässt.

Sind an der Gründung allerdings mindestens zwei Gründer beteiligt, sind die nachfolgenden 
Gesellschaftsformen in den Blick zu nehmen.

2.2.1 Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts „GbR“
Auch die GbR entsteht, wie das Einzelunternehmen, grundsätzlich durch die Aufnahme der 
Geschäftstätigkeit durch mindestens zwei Gründer. Die GbR ist der Grundtyp der Personenge-
sellschaften. Voraussetzung ist allerdings, dass die Gründer bei der Aufnahme der Geschäfts-
tätigkeit ein gemeinsames geschäftliches Ziel verfolgen, was bei der Gründung des eigenen 
Startup-Unternehmen regelmäßig der Fall sein sollte. Weitere Voraussetzung ist, dass die Grün-
der sich nicht zuvor für eine andere Gesellschafts- bzw. Rechtsform entschieden und diese 
bereits umgesetzt haben. Auch die GbR ist im Grundsatz schnell und ohne großen Aufwand 
zu gründen. Ausreichend ist, dass sich zwei Gründer mit einem gemeinsamen Geschäftsziel 
zusammenschließen. Der Abschluss eines schriftlichen Gesellschaftsvertrages ist für die Grün-
dung einer GbR grundsätzlich nicht erforderlich. Bei der Gründung eines Startups ist dies 
allerdings regelmäßig anzuraten, um wenigstens die wichtigsten Punkte der gemeinsamen 
geschäftlichen Zusammenarbeit zu regeln. Kommt es nach Jahren der guten Zusammenarbeit 



4 2. Die Gründung einer Gesellschaft

doch einmal zum Streit, ist ein schriftliches Dokument ein besseres Beweisdokument als die 
vage Erinnerung an eine mündliche Absprache. 

Wie beim Einzelunternehmen, haftet auch bei der GbR jeder Gesellschafter nach außen 
unbeschränkt auch mit seinem gesamten Privatvermögen. Das hat bei der GbR die weitere 
Folge, dass jeder Gesellschafter mit seinem gesamten betrieblichen aber auch privaten 
Vermögen grundsätzlich auch für die Fehler seiner Mitgesellschafter haftet. Dieser Umstand 
setzt voraus, dass sich die einzelnen Gesellschafter untereinander großes Vertrauen entgegen-
bringen müssen. Daher ist die GbR regelmäßig auch von einer großen persönlichen Verbun-
denheit der Gründer untereinander getragen. 

2.2.2 Die offene Handelsgesellschaft „OHG“
Auch die OHG ist eine Personengesellschaft. Sie ist grundsätzlich vergleichbar mit der GbR, 
jedoch mit der Ausnahme, dass der gemeinsame Geschäftszweck im Betrieb eines Handels-
gewerbes liegen muss. Während also bei der GbR grundsätzlich jeder Zweck verfolgt werden 
kann, also auch persönliche bzw. private Zwecke (z.B. der Kauf eines gemeinsamen Klein-
busses für den nächsten gemeinsamen Urlaub), ist dieser bei der OHG mehr oder weniger 
beschränkt auf den Betrieb eines Handelsgewerbes. In der Wahl des Handelsgewerbes sind die 
Gesellschafter dann allerdings wieder frei. 

Gesellschafter können bei einer OHG grundsätzlich sowohl natürliche als auch juristische 
Personen sein. Die OHG entfaltet ihre Wirkung entweder mit ihrer Eintragung in das Handels-
register oder mit der Aufnahme der Geschäftstätigkeit vor der Eintragung in das Handelsre-
gister. Wie bei der GbR haften die einzelnen Gesellschafter nach außen unbeschränkt mit 
ihrem gesamten betrieblichen und privaten Vermögen. 

2.2.3 Die Kommanditgesellschaft „KG“
Die KG besteht ebenfalls aus mehreren Gesellschaften und ist vergleichbar mit der OHG. Der 
wesentliche Unterschied zur OHG ist jedoch, dass bei mindestens einem Gesellschafter die 
Haftung auf die in das Handelsregister eingetragene Haftungseinlage beschränkt ist. Dieser 
beschränkt haftende Gesellschafter ist der sogenannte Kommanditist. Dagegen muss min-
destens ein Gesellschafter der KG persönlich mit seinem gesamten Vermögen haften. Dieser 
unbeschränkt haftende Gesellschafter wird Komplementär genannt. Im Übrigen gelten die 
gleichen Voraussetzungen und Regelungen wie bei der OHG. 

Wegen der Haftungsverteilung zwischen dem Kommanditisten und dem Komplementär, 
findet sich häufig die Konstellation, dass der persönlich haftende Gesellschafter nicht eine 
natürliche Person ist, sondern eine nur beschränkt haftenden Gesellschaft, wie die GmbH. 
Der Hintergrund liegt auf der Hand: Mit dieser Konstruktion kann die Haftung der einzelnen 
Gesellschafter auf die im Handelsregister eingetragene Haftungseinlage beschränkt werden. 
Ein Zugriff auf das private Vermögen der Gesellschafter ist dadurch ausgeschlossen. 

2.2.4 Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung „GmbH“
Die GmbH ist die wohl bekannteste Kapitalgesellschaft. Die Gesellschaftsform der GmbH 
ist am weitesten verbreitet, da sie sich grundsätzlich für Unternehmen jeder Größenordnung 



52.2 Die unterschiedlichen Gesellschaftsformen

und für jeden Geschäftszweck eignet. Damit ist sie auch für Startups besonders interessant. 
Wie sich bereits aus dem Namen dieser Gesellschaftsform ergibt, ist ein weiterer wesentlicher 
Vorteil die beschränkte persönliche Haftung der einzelnen Gesellschafter. Nach § 13 Abs. 2 
GmbHG ist die Haftung der einzelnen Gesellschafter beschränkt auf das Betriebsvermögen. 
Als Gründer ist allerdings zu beachten, dass diese Haftungsbeschränkung erst mit Entstehung 
der GmbH greift. In der Phase der Gesellschaftsgründung können allerdings bereits erste Ver-
bindlichkeiten mit der sog. Vor-GmbH (als Vorgesellschaft der späteren GmbH) eingegangen 
werden. In diesem Stadium haften die Gesellschafter allerdings noch persönlich und zudem 
uneingeschränkt. Es ist also darauf zu achten, dass größere Verbindlichkeiten erst mit endgül-
tiger Entstehung der GmbH eingegangen werden, um eine kurzfristige persönliche Haftung 
der Gesellschafter zu vermeiden. 

Die Gründung einer GmbH ist im Vergleich zur GbR oder OHG etwas formalistischer und 
damit auch aufwändiger. Zudem durchläuft die Gründung einer GmbH verschiedene Phasen: 
• Phase 1: 
 Gesellschafter bilden in der Gründung eine GbR mit dem Zweck „Gründung einer GmbH“ 

– es wird ein GmbH-Vertrag erarbeitet und ausformuliert; Stammkapital (mind. 25.000 €) 
wird eingezahlt.

• Phase 2: 
 Notarielle Beurkundung des GmbH-Vertrages.
• Phase 3: 
 Eintragung der GmbH in das Handelsregister.

Erst mit der Eintragung der GmbH in das Handelsregister ist die Gründung der Gesellschaft 
endgültig abgeschlossen. Anders als die zuvor dargestellten Personengesellschaften muss für 
die Gründung einer GmbH zudem ein Stammkapital eingesetzt werden. Dieses beträgt min-
destens 25.000 €. Grundsätzlich besteht dabei die Möglichkeit, die Stammeinlage durch eine 
Sacheinlage (z.B. Grundstücke, PKW etc.) zu erbringen. In Höhe der insgesamt eingebrach-
ten Einlage ist die Haftung der Gesellschaft nach außen dann auch beschränkt. Zudem ist die 
GmbH als Kapitalgesellschaft gewerbesteuerpflichtig. 

2.2.5 Die Unternehmergesellschaft „UG (haftungsbeschränkt)“ 
Eine einfachere Form der Gründung einer Kapitalgesellschaft ist die Gründung einer Unter-
nehmergesellschaft. Zwar muss auch hier eine Stammeinlage geleistet werden, diese muss 
allerdings nicht in Höhe von 25.000 € erbracht werden. Theoretisch kann bereits mit einer 
Einlage von 1 € eine Unternehmergesellschaft gegründet werden. Dieser Unterschied ist gerade 
für junge Gründer ein erheblicher Vorteil, wenn man nicht die notwendigen Mittel hat, um 
die Mindesteinlage für eine GmbH zur Verfügung zu stellen. Anders als bei der GmbH ist es 
allerdings nicht möglich, die Einlage auch durch Sachmittel zu leisten. Auch muss die Stamm-
einlage bereits bei der Gründung vollständig eingezahlt sein. 

Je nach Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrages kann die Unternehmergesellschaft nach 
Ansparen eines Stammkapitals von 25.000 € in einer GmbH umgewandelt werden. Erforder-
lich ist, dass jährlich 25 % des Jahresüberschusses als Rücklage einbehalten werden. Ist das 


